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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1986

Norm

Haager Unterhaltsvollstreckungsabk Art1

Rechtssatz

Eine gerichtlich genehmigte Vereinbarung im Sinne des § 26 Abs 2 des tschechoslowakischen Familiengesetzes ist ein

integrierender Bestandteil des Scheidungsurteils und damit als "Entscheidung" im Sinne des Art 1 des Haager

Unterhaltsvollstreckungsübereinkommens anzusehen.
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